
10 % bei MU3); 20 % bei KU3);
40 % bei KMU3) der Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, maximal  7,5 Mio. Euro 

---

max. 200.000 Euro
in den letzten 3 Kalenderjahren

Fischwirtschaft: max. 30.000 Euro im selben 
Zeitraum

10 % bei MU3); 20 % bei KU3);
40 % bei KMU3) der Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, maximal  7,5 Mio. Euro 

10 % bei MU3); 20 % bei KU3);
40 % bei KMU3) der Verarbeitung und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, maximal bis zu 7,5 Mio. Euro

max. 7.500 Euro in den letzten 3
Kalenderjahren

max. 7.500 Euro in den letzten 3
Kalenderjahren

max. 7.500 Euro in den letzten 3
Kalenderjahren

Bis zu 40 %, maximal bis zu 400.000 Euro in 
den letzten 3 Wirtschaftsjahren

Fischwirtschaft: max. 30.000 Euro im selben 
Zeitraum

Bei Erwerb von Flächen 4 %, ansonsten bis zu 
40 %, maximal bis zu 400.000 Euro in den 
letzten 3 Wirtschaftsjahren

Fischwirtschaft: max. 30.000 Euro im selben 
Zeitraum

Beihilfe-Obergrenze 6)

KMU-Allgemein

---

De-minimis-
Allgemein

De-minimis-
Fischwirtschaft

KMU-Allgemein

KMU-Allgemein

De-minimis-
Agrar

De-minimis-
Agrar

De-minimis-
Agrar

KMU-Agrar

De-minimis-
Fischwirtschaft

KMU-Agrar

De-minimis-
Fischwirtschaft

Beihilfe-Typ

(255)

(250)

(254)

(292)
(291)

(251)

(253)

(247)

(246)

(245)
(244)

(243)

(290)

(242)
(242)
(241)

(289)

(288)

� Flächen
� Maschinen
� Dauerkulturen

� Umschuldungen im Rahmen von Hofübergabe-
verträgen

� Abfindung weichender Erben etc.
� Erwerb von Tieren

� Betriebsmittel
� Erwerb von Lieferrechten und  
Zahlungsansprüchen

Unternehmen der Landwirtschaft 
sowie des Garten- und Weinbaus

Junglandwirte: LR-TOP1)

Alle anderen:   LR-BASIS2)
Produktions-
sicherung

� Investitionen von Unternehmern der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft4) einschl. Landwirten in 
Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen

� energetische Verwertung nachwachsender 
Rohstoffe und anderer organischer Verbin-
dungen

KMU3) der EnergieproduktionLR-TOP1)Energie vom Land

� Betriebsmittel und andere notwendige betriebliche 
Ausgaben bis zur Höhe des nachgewiesenen Er-
gebnisrückganges

Liquiditätshilfe bei Belastung  z.B. durch5)

� Tierseuchen
� wetterbedingte Ernteausfälle

Unternehmen der Landwirtschaft5)

sowie des Garten- und Weinbaus
LR-TOP1)

Liquiditätssicherung 
ohne vorzeitige 
Tilgung

� Wirtschaftsgebäude
� bauliche Anlagen
� technische Anlagen

KMU3) der Landwirtschaft sowie 
des Garten- und Weinbaus

Unternehmen der Aquakultur und 
der Fischwirtschaft

Junglandwirte: LR-TOP1)

Masch.-gem.:  LR-TOP1)

alle anderen:   LR-BASIS2)

Junguntern.
(Fischwirtsch.) LT-TOP1)

alle anderen:   LR-BASIS2)

Wachstum

� Erwerb, Erhaltung und Erweiterung von landwirt-
schaftlich oder ehemals landwirtschaftlich genutzter 
Bausubstanz zur Eigennutzung als Wohnraum

� Wohnungsbau von Landwirten zur Eigennutzung
� Bürgerhäuser, Vereinsheime etc.
� Dorferneuerung und Ortsbildgestaltung
� Privatinvestitionen (z.B. Dorferneuerung)

� Privatpersonen
� Eingetragene Vereine

LR-BASIS2)Leben auf dem Land

Betriebsmittel

Unternehmen der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft4)

Aquakultur und Fischwirtschaft

Agrar-/Ernährungs-
gewerbe LR-BASIS2)

Jungfischwirte:   LR-TOP1)

alle anderen:      LR-BASIS2)

Betriebsmittel

� Grundstücke
� Maschinen
� Fahrzeuge

� Betriebsgebäude
� bauliche Anlagen
� technische Anlagen

KMU3) der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft4)LR-BASIS2)Wachstum und 

Wettbewerb

� Senkung des Energieverbrauchs
� Emissionssenkung
� Verbesserung des Verbraucherschutzes

KMU3) der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft4)LR-TOP1)Umwelt- und 

Verbraucherschutz

� Betriebsmittel und andere notwendige betriebliche 
Ausgaben bis zur Höhe des nachgewiesenen Er-
gebnisrückganges

Liquiditätshilfe bei Belastung  z.B. durch5)

� Tierseuchen
� wetterbedingte Ernteausfälle

Unternehmen der Landwirtschaft5)

sowie des Garten- und Weinbaus
Separate Zinsfestsetzung

Liquiditätssicherung 
mit vorzeitiger Tilgung

� Verbesserung der Nutztierhaltung
� Investitionen zur Verbesserung der Qualität in der

Produktion des Verbraucherschutzes

KMU3) der Landwirtschaft sowie 
des Garten- und Weinbaus

Unternehmen der Aquakultur und 
der Fischwirtschaft

Landwirtschaft:  LR-TOP1)

Fischwirtschaft: LR-TOP1)
Nachhaltigkeit

� Steigerung der Energieeffizienz
� Minderung von Emissionen
� ökologischer Landbau / Aquakultur

Förderbar sindAntragsberechtigteZinstyp (Prog.-Nr.)
Zinsgünstige
Programme

Bereich Investitionsförderung
Übersicht Kreditprogramme der Rentenbank (LR)

Stand 09.08.2011 - Angaben ohne Gewähr

3) - Kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gem. EU-Definition:
- unter 250 Mitarbeiter - Jahresarbeitseinheiten (JAE) -,
- höchstens 50 Mio. Euro Umsatz oder 43 Mio. Euro Bilanzsumme sowie

- Kleine Unternehmen (KU) gem. EU-Definition:
- unter 50 Mitarbeiter - Jahresarbeitseinheiten (JAE) -,
- höchstens 10 Mio. Euro Umsatz oder Bilanzsumme sowie

unter 25 % Beteiligung eines oder mehrerer Unternehmen, die diese Werte
überschreiten

5) Aktuelle Antragsberechtigung
- Schweine und Geflügel haltende Betriebe, die von den wirtschaftlichen Folgen dioxinbelasteter Futtermittel betroffen sind
- Unternehmen, die von den wirtschaftlichen Folgen des Befalls von

Lebensmitteln durch EHEC-Bakterien betroffen sind
- Unternehmen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Spätfröste im April/Mai 2011 betroffen sind
- Unternehmen, die von den schwierigen Vegetationsbedingungen im aktuellen Erntejahr betroffen sind

6) Zurzeit sind alle Varianten beihilfefrei (siehe Stand)

1) LR-TOP:     starke Zinsverbilligung durch höheren Beihilfeanteil
2) LR-BASIS: Zinsverbilligung durch geringeren Beihilfeanteil
4) Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft:

- agrargewerbliche Handels- und Dienstleistungsunternehmen
- Unternehmen der Ernährungswirtschaft einschließlich des
Ernährungshandwerks

- forstwirtschaftliche Unternehmen




